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Beschlussvorlage 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
OBM/ZV/113 Personal- und Organisationsamt 113/005/2014 
 

Budgetierungsregeln 2015 

Beratungsfolge Termin Ö/N Vorlagenart Abstimmung 

 

Haupt-, Finanz- und Personalaus-
schuss 

03.12.2014 Ö Gutachten einstimmig angenommen 

Stadtrat 22.01.2015 Ö Beschluss einstimmig angenommen 

 
 
Beteiligte Dienststellen 
Amt 20 
 
 
 

I. Antrag 
Die Regelungen für die Budgetierung gelten ab dem Haushaltsjahr 2015 in der vorgelegten ange-
passten Fassung (siehe Anlage). 
 
 
 

II. Begründung 
1. Ergebnis/Wirkungen 

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?) 

Aktualisierung der  Budgetierungsregeln. 
 

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen 
(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?) 

Bedingt durch organisatorische Änderungen (Ämterneugliederung) sowie die neue Stadtrats-
geschäftsordnung werden eine Anpassung der Ämterbudgets sowie eine redaktionelle Überar-
beitung notwendig. Zur Klarstellung erfolgte auch noch eine Aktualisierung für die verwaltungs-
internen Leistungsverrechnungen sowie Benennung von Ansprechpartnern für verschiedene 
Bereiche von Amt 20. 
 
Die Ämterneugliederung bedingte eine Änderung der Gliederungspunkte 1.1.1, 1.1.2, 1.2.10 
und der Anlage der Budgetierungsregeln. 
Die Bereiche Budgetcontrolling und Mittelnachbewilligung (Gliederungspunkte 1.2.5 und 1.2.6) 
wurden ausführlicher beschrieben. 
Die Regelungen zur verwaltungsinternen Leistungsverrechnungen (Gliederungspunkte 1.2.7) 
wurden in den Budgetierungsregeln textlich ergänzt. 
Im Bereich der Besetzung von Planstellen (3.2.2) wurde auf die Zuständigkeit nach der Anlage 
1 zur Geschäftsordnung des Stadtrates verwiesen. 
Die Regelung für Online-Zugänge zu Bücher und Zeitschriften (2.4.3) wurde neu aufgenom-
men. 
 
Daneben fanden mehrere redaktionelle Überarbeitungen zur besseren Lesbarkeit bzw. zur 
Klarstellung statt. 
 
 

3. Prozesse und Strukturen 
(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?) 
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4. Ressourcen  

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?) 

 

Haushaltsmittel  

   werden nicht benötigt 
 
 
 
Anlagen: Budgetierungsregeln 2015 
 
 

III. Abstimmung 
 
Beratung im Gremium:  Haupt-, Finanz- und Personalausschuss am 03.12.2014 
 
Protokollvermerk: 
Herr StR Winkler bittet die Verwaltung, die Budgetierungsregeln hinsichtlich überflüssiger Textpas-
sagen, die nicht unmittelbar mit der Budgetierung verbunden sind (z.B. ökologische Beschaffung) 
zu überarbeiten. Diese Dinge könnten auch über Dienstanweisungen geregelt werden. Der Vorsit-
zende OBM Dr. Janik sagt eine diesbezügliche Überarbeitung zu, weist jedoch auf die Arbeitsbe-
lastung der beteiligten Dienststellen hin. Herr Ternes schlägt eine redaktionelle Überarbeitung der 
Budgetierungsregeln im Jahr 2015 vor. Frau BMin Lender-Cassens sagt zu, über das Umweltamt 
eine Zusammenfassung der bereits beschlossenen Dienstanweisungen an die Dienststellen und 
Abteilungen herauszugeben.  
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Regelungen für die Budgetierung gelten ab dem Haushaltsjahr 2015 in der vorgelegten ange-
passten Fassung (siehe Anlage). 
  
 
mit 14  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Janik gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
Beratung im Gremium:  Stadtrat am 22.01.2015 
 
Ergebnis/Beschluss: 
Die Regelungen für die Budgetierung gelten ab dem Haushaltsjahr 2015 in der vorgelegten ange-
passten Fassung (siehe Anlage). 
  
 
mit 51  gegen 0   Stimmen 
 
gez. Dr. Janik gez. Ternes 
Vorsitzende/r Berichterstatter/in 
 
 
 
 

IV. Beschlusskontrolle 
V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
VI. Zum Vorgang 
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